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Grundsätzlichkeit in der Volkswirtschaft!
Wir erleben gegenwärtig angesichts! der Preis-

Steigerung der Milch sonderbare Erscheinungen : auchf
in unserer katholischen Presse ruft die Mehrzahl leich-i
ten Herzens nach Uebernahme der Milchpreiserhöhungs-
kosten für ja 11 e durch 'den' Bund ; andere betonen das

Gefährliche, das in der übermässigen Anspruch-
nähme des Staates! zur Bestreitung särntlichleij
Mehrkosten für alle, auch die Millionäre, gelegen
ist. Leicht gibt man wichtige Grundsätze auf und tröstet
sich mit der Not der Zeit, die alles entschuldige., Die
Westschweiz, mit .ihrer romanischen Auffassung über die

Staatskompetenzen, 'mit ihrem! ausgesprochenen Wider-
willen gegen den „Etatismus!" und die Staatsautokratie,
hat nicht ermangelt, an den Bundesrat Telegramme; zu
schicken, worin gegen die Forderung der Sozialisten
und anderer Verbände protestiert wird; ja landwirtschaft-
liehe Vereine haben gedroht, unter solchen Umständen,

werden sie die Milch nicht zur Verfügung .stellen. Es

sind wohl mehr Antworten auf die Drohungen mit dem)

Generalstreik von Seite des' sozialistischen Aktions-
komitees von Ölten. In dieser erregten Stimmung um
seres Landes ist die Bundesversammlung zur Beschluss-

fass'ung über die folgewichtige Frage einberufen, resp.
die auf den 22. April anberaumte ausserordentliche Ses-

sion wird !um acht Tage antizipiert. Auch' die Vertreter
unserer Partei scheinen da geteilter Ansicht zu sein.

Jahr ein, Jahr' aus beruft man sich in unserem' Lager
auf die Enzyklika Rerum) novarum! Papst Leos; XIII.; im
praktischen 'Ernstfalle läs'st man sich! sofort von Nütz-

hchkeitserwägungen oder solchen populärer, wenn nicht

demagogischer Rücksicht leiten und trägt keine Beden-

Ifen, das Wasser auf die Mühlen der Sozialisten
zu leiten. Was lehrt der katholische Standpunkt, ,wi;e

er in der neuzeitlichen praktischen Anwendung teilweise
zum ersten Male in der Arbeiterenzyklika dargelegt ist?

Leo XIII. hat im Sinne der-scholastischen Volkswirt-*

schaftsgründsätze und der katholischen Tradition ener-
gisch die Auffassung vom reinen Gerechtigkeits- oder gar

Polizeistaat abgewiesen und den hohen Zweck des' Staa-

tes so bestimmt: „Das Gemeinwohl zu fördern und je
wirksamer und umfassender er "dies durch Massnahmen

allgemeiner Fürsorge tut, desto weniger braucht er ander-

weitige Mittel zur Besserung der Arbeiterverhältnissö
ausfindig zu machen". Wie ein roter Laden ziehen sich

die Bestimmungen zum weitgehenden Schutze der Schwa-
c'h'en durch das Lehrschreiben: „Was den Schutz Herl

irdischen Güter anbetrifft: so gilt es! vor allem, die be-

drückte Arbeiterschaft aus! der Hartherzigkeit habsüchti-

ger Leute zu befreien, welche Menschen wie Waren zu
ihrem Gewinne masslos ausbeuten. Schandbar und un-
menschlich wäre es', Menschen wie Ware zum eigenen
Gewinne auszubeuten und sie bloss nach' ihrer Körper-
kraft einzuschätzen. Eine ganz besondere Fürsorge m'uss

sich der Stàat, beim Schutze der Privatrechte, ,fiir die

niedern und unvermöglichen Volksschichten angelegen!
sein lassen. Die Klasse der Wohlhabenden hat eben tri
ihren eigenen Mitteln gleichsam einen Schutzwall und

braucht so den öffentlichen Schutz weniger; die be-

sitzlose Menge dagegen ist der eigenen Hilfsmittel bar
und ist dafum im' hohen Maslse a.uf di|e Hilfe des: Staates

angewiesen. Darum 'muss' der Staat die Lohnarbeiter,
weil sie zur besitzlosen Klasse gehören, in seine be-

sondere Obhut nehmen."
Aber trotz dieser ernsten Betonung der Rechte der

Arbeiterschaft, wird vom Papste das ii b e r m! ä s s'i g e

Eingreifen d e r - St a a t s g e w a 11 nicht weniger
energisch abgewiesen : „Nur soweit sollen die Verhältnisse

gesetzlich geregelt werden, als es' zur Hebung der Miss-

stände !und zur Abwehr der Gefahr nötig ist, nicht aber

weiter. Wenn nun ein Schladen erwachsen ist oder

ein solcher dem Staatsganzen oder den Interessen ein-

zelner Stände droht, so ist es' Pflicht des Staates, ein-

zugreifen, sofern nicht anders' abgeholfen
werden kann. Aus alledem ergibt sich klar die)

ganze Verwerflichkeit der sozialistischen Lehre, wonach

das Privateigentum in G e s'e 11 s Ch a f t s b e s i t z

umgewandelt werden sollte; denn dies'e Lehre gereicht
gerade jenen, den Hilfe nottut, zum Schäden; sie wider-
streitet den natürlichen Rechten."

,Was folgt aus diesen Grundsätzen? Niemand kann
in der Zeit ausserordentlicher Not etwas einwenden gegen,

äussergewöhnliche Fiiräorge für die Schwach en.
Diese Fürsorge dürfte jetzt in der Zeit steigender Not bei
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uns sogar "auf weitere schwache Kreise ausgedehnt wer-
den. In 'normalen Zeiten allerdings' soll der Verdienst
eines normalen 'und willigen Arbeiters so sein, dass der
Lohn zur Lebenshaltung ausreicht. Da, hat der Staat
das Recht zu Vorkehrungen.

Niemand kann ,auch gegen einen gerechten Höchst-
preis der Milch im Interes'se der A 11 ge m'e i,n h e i 11

etwas einwenden, wenn auch die Produzenten nach dem
Gesetz von Angebot und Nachfrage viel mehr beanspru-
eben könnten. Was bisher der Staat; als Zuschus's an
die Milch geleistet hat, um) deren Preis! auf 27 Cts.,

zu erhalten, kam! zumeist aus! demi Gewinn der
M ill clip r ojd uk t e, war also ein "Zuschuss auf Ko-
sten der Bauern, aber das) war berechtigt durch das

allgemeine Wohl. Man kann auch nicht von Unrecht,
reden, wenn in solchen Zeiten eine ExtraSteuer zur Be-

streitung des Milchpreis-Zuschlages' mehr den stärkeren
Kreisen, z. B. dem' hohen Kriegsgewinn, aufgeladen
würde. Das ist 'wieder ein berechtigtes! Bedürfnis im!

Interesse des öffentlichen Wohles in schwerer Zeit.

Aber etwas grundsätzlich Verschiedenes ist es, den
Staat zum Versorger mit Milch, unserem! Landes-
produkt, und 'andern Lebensmitteln zu machen, so
das'ss er für alle, auch die Starken und' Millionäre, einen
beträchtlichen Zuschusis bestreitet. Dieses Verfahren wird
fast notwendig die Rationierung dieses! Lebensmit-
tels im Gefolge haben und doch sind die Bedürfnisse
nach Milch in den verschiedenen Gegenden! und Ständen
naCh deren Lebensweise sehr verschieden. Was, nützt
es da, ein halbes' Bedürfnisquantum zu billigem Preis
zu erlangen, wogegen m'an besser wegkäme, genug Milch!
zu einem etwas höhern Preise zu erlangen? Die Milch
wäre selbst bei; 40 Cts'. per Liter gar nicht das teuerste
Lebensmittel. Sein Preis ist auCh' dann noch nicht um'
das Doppelte gestiegen, was! bei Fleisch, Brot, Schuhen,
Kartoffeln u. a, der Fall ist.

Diese 'Massfegel hat ihre gefährlichen Kon se-
quenzen, die zum! S o z i ,a;l ist e n s't a a t führen.
Auch Kohlen, die jetzt plötzlich wieder' Um! das Dop-
pelte jim Preise steigen! sollen, Holz u. a. sind absolut
notwendig.. Man ruft denn auch auf sozialdemokratischer
Seite sofort Wach dieser Konsequenz. Wo soll das hin-
führen, wo enden? Den Sozialisten treibt man den Ha-
sen in die Küche; sie jubeln (und viele Gegner helfen'
ihnen unbewus'st.

Die Bauern Wenigstens' der Zentralschweiz wären!
mit 3—5 Cts. Steigerung" wohl zufrieden gewesen, isie

tragen der Notlage Rechnung und fühlen wohl instink-
tiv das Unnatürliche und Gefährliche solcher Mass-
regeln. Sie ahnen, das'S bei Extrasteuern die Reichen
und Industriellen hundert Mittel haben, um' zürn, guten;
Teil der Steuer zu entgehen, nicht aber die grösseren
Bauern, die doch durch die Niederhaltung des Milch-
und Kartoffelpreises' der Allgemeinheit einen gros'sen
Dienst erwiesen haben. Die Bauern können' mit Recht;

sagen, dass sie viel weniger Gewinn machen, als Muni-
tionsfabrikanten, Uh'ren-, Maschinen-, chemische, Schuh?,
Rapier-Industrielle und oft auch' deren Angestellte und!

Arbeiter, und dennoch! soll diesen allen der Staat (Bund

und Kantone) einen Drittel des' Milchpreises' bezahlen

Kleinbauern, die Selbstversorger sind, gehen am Segen
des Staates leer aus', und sie 'sind nicht gut daran.

Unsere ausserordentliche Zeit erfordert auch aus-

serordentliche Steuern und zwar 'mit F n 11 a sit un g der
Schwachen und H ö h e r b e s t e u e r u n g des ho-
heu Gewinnes' und grosser V er m'ö gen. Dar-

um' lehrt Leo XIII.: „Wenn; auch alle Bürger ohne Aus-

nähme an den Leistungen für das'Gesamtwohl sich zu be-

teiligen;'haben, wie ja auch ein entsprechender Teil davön

jedem' von selbst wieder zugute kom'mt, so können dodhl

durchaus' 'nicht alle i tu g 1 c i c h e n M a s! s'e dazu bei-

steuern. Es 'wäre gegen Recht und! Billigkeit, wenn sich

der Staat vom' 'Vermögen, [der Untertanen auf dem' Steuer-

wege einen übergross'en Anteil aneignen wollte."
Das'trifft auch auf unsern Fall z|ul Bs! 'mächt sich ja frei-

lidf leichter, den Zuschlag' des' Milchpreises der Einfachheit

wegen für alle zu übernehmen und nachher eine (ein-

seitige) Steuer für die Reichen beschliessen zu lassen,

aber das sind wieder aussergewöhnliche Praktiken, dop-

pelt gefährlich in einer Demokratie, wo der Klassenkampf
so lebhaft geschürt wird. Vor der Einfachheit der Ver-

waltung kom'mt die Gerechtigkeit. Mit solcher Kriegs-

steiler haben wir schon die s'chiefe Ebene gestreift,!
Man darf nicht vergessen, einseitige Besteuerung lässt

nicht nur einen Stachel zurück, sie lähmt auch Talent,

Unternehmergeist und 'die persönliche Initiative.

Jetzt droht zudem eine Bundessteuer, welche

für die Kantone leicht zu einer capitis' dim'inutio wer-

den könnte. Darum' Isind manche Kreise lieber für die

Forderung der Sozialisten, der Uebernahme des' Milch-

preisaufsc'hlages durch den Bund und eine Art Extra?

Milchsteuer ad hoc. Un|d bei den Kohlen? Aber auch

da droht Scylla und Charybdis zugleich.
Der Weltkrieg lässt den Weizen des! Sozialismus

blühen Das Getreidemonop'ol ist nach dem Kriege so

gut wie gesichert; andere Monopole werden kom'men,

schon aus fiskalischen Gründen. Wer bewus'st den bis-

herigen Staat, begründet auf dem Privateigentum: lind

persönlicher Produktion, behalten will, darf nicht leich-

ten Herzens für die vorgeschlagenen sozialistischen Ex- |

perimente einstehen. Auch auf diesem Gebiete geht»

nur nach links vorwärts, nie zurück nach rechts. Wer

dem' sozialistischen Wirtschaftsprogram'm zuwinkt, wird

auch dessen g e i s t i g- s i 111 i c h e Konsequenzen
nicht hindern können ; 'da, stim'men! ihnen noch andere

Kreise leichthin zu. Solche Ideen marschieren heute auf-

fallend schnell! Die Geister, di;e ich rief
Man rechtfertigt die gefährlichen Machenschaften als

vorübergehend, durch die 'Not [der Zeit geboten. Es gibt

Grundsätze, die m!an nicht ungestraft übertritt, auch auf

wirtschaftlichem] Gebiete. Die Gros's'zahl der Sozialisten

würde auch beim bisherigen Verfahren vom; höhere"
Milchpreis' nicht betroffen; sie partizipieren ander

staatlichen Fürsorge. Aber sie agitieren gleichwohl fu'

das neue Prinzip mit einem Feuer und mit Drohungen

die unser Vaterland in den Krieg hineinjagen könnten

weil sie Morgenluft wittern für ihr System! und sie das

Eisen schmieden wollen, is'o lange es heiiss ist. Sie wisse";
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wer A. [gesagt hat, hius'sl auch B. sagen. Jetzt soll dem!
Zukunftsstaat eingeläutet werden. Merkt inän es nicht?
Es' wäre ein Unterschied, wenn der Gedanke vom' Staate
als erweiterter Familie lebendig wäre, - wo die Schwä-
ch'eren sich dankbar der genossenen Hülfe bewusst
wären ; aber die Bolschewiki, die frech mit dem General-
streik drohen und das' Land der grössten Gefahr aus-
setzen, hegen iandere Gesinnung und Absichten. Da
dürfen wir den Kopf nicht in den Sand stecken.

Die Lage ist drückend und düster, Hilfe zu finden,
ist schwierig, aber nicht unmöglich. Bes'chliesse (man

eine geringere Preissteigerung der Milch, Uebernalima
der Transportkosten der Milch durch den Bund,
Ausdehnung der S t a a t s f ii r s o r g e auf weitere Kreise,
eine Wiederholung der Kriegssteuer (neuster Antrag Na-
tionalrat Walthers, der entschieden Unterstützung ver-
dient! D. V.) und Verschärfung der Kriegst
gew i n n s t e u e r ; das alles 'sind erlaubte Mittel nach'

bürgerlicher und christlicher Staatsauffassung; die Not
der Zeit rechtfertigt sie. Auf dieser Linie sollte auch
im' Interesse der Eintracht der Eidgenossen, eine .versöhn-
liehe Linie gefunden werden. Der andere Vorschlag ist
nicht eidgenössisch, er führt an den Rand des Abgrundes!
durch Zwietracht. Principiis! obsta!

Seelsorger-Erfahrungen.
„So machst du es nicht gut?"

Während Moses;, der gros'se Führer des' auserwähl-
ten Volkes nach' dem' Auszug aus' Aegypten m it den
Israeliten am Berge Gottes weilte, kam zu ihm' sein
Schwiegervater Jethro. Er lies'sf sich alles erzählen, was
sich' Wunderbares zugetragen hatte, und freute sich mit
Moses über die Guttaten Gottes'. Als er aber am' fol-
genden Tage sah, wie sein Schwiegersohn vorn' (ruhen
Morgen bis zum späten Abend zu Gerichte sass, um'
die vielen Streitigkeiten zu schlichten, sprach er zu, ihm':
»So machst du es' nicht gut; durch ungemessene An-
strengung wirst s'owohl du wie dieses! Volk, ;das mit
dir ist, erschöpft werden ; diese Arbeit geht über deine
Kräfte, allein kannst du sie nicht ertragen. Aber höre
weine Worte und was ich dir rate, und Gott wird mit
dir sein. Sei du des! Volkes! Sachwalter bei Gott, indem'
du vor ihn bringst, was; an ihn gerichtet ist, und zeige
dem' Volke die Gebräuche und die Ordnung des Gottes-
dienstes, und den Weg, auf dem' es' wandeln soll, und
die Werke, die es' tun soll. Aber bestelle dir aus dem!
pnzen Volke tüchtige Männer, die gottesfürchtig, wahr-
daft und jeder Habsucht feind sind, und stelle aus ihnen'
Vorgesetzte auf, über je tausend, und über je hundert,
hd über je fünfzig! und über je zehn. Sie mögen dem!
Volke jederzeit Recht sprechen; jede wichtigere Sache!
aber sollen sie dir Vorlegen, und nur minder wichtige!
Sachen entscheiden; so wird es dir leichter werden,
wenn die Last unter andere verteilt ist. Wenn du das,
«st, wirst du Gottes! Befehl erfüllen und seine Gebote
aufrecht erhalten können; und dies ganze Volk wird!
® Frieden an seinen Ort gelangen." Und Moses',, der
"on Gott selbst wunderbar bestellte Führer, ging auf
'tosen Rat ein und tat genau nach dem Vorschlage sei-

'Schwiegervaters (Exod. c. 18).

Was uns da ,im| zweiten Buche Mosis erzählt wird,,
kann 'manchem Oberen, Vorgesetzten, Familienvater nütz-
liehen Stoff zum Nachdenken bieten. Wie viele — und
meist 'sind es gerade die eifrigsten und tüchtigsten —
reiben ihre Kräfte vor der Zeit auf, weil sie es nicht!
verstehen, sich helfen zu lassen, weil sie alles', aber rein,
alles selbst tun wollen. So „mächen sie es' nicht gut",
verderben sich 'und ihre Tätigkeit.

Wer sich ,auf zu viele kleine Beschäftigungen ein-
lässt, wird in keiner etwas Besonderes' leisten und vor
allem : er wird seine eigentliche und wichtigere Tätigkeit
leicht vernachlässigen. Wenn z. B. ein Geistlicher meint,
er fnûs'se alle Vereine vollständig' selbst leiten, wenn!
er die Veranstaltung: von Versammlungen, Festlichkeiten,
die Einübung von Theaterstücken selbst irr die Hand!
nimmt, vielleicht auch noch die Geldgeschäfte selbst be-
sorgt, wenn er glaubt, ohne ihn dürfe nichts' in der gan-
zen Gemeinde geschehen, dann wird notwendigerweise
die eigentliche Seelsorge Schaden leiden, er wird auf-
hiören, ein guter „Sachwalter des Volkes' bei Gott"
zu 'sein.

Es kommen hinzu die gros'sen Gefahren, welchen:
der Vorgesetzte sich selbst und sein Ansehen aussetzt,
wenn er alles bis ins kleinste selbst anordnen und lei-
ten will. Man wird ihn dann eben,' jauch für alles ver-
antwortlich machen.

Den Untergebenen aber wird jede Freudigkeit ge-
nommen, wenn sie in allem! nur nach' fremdem Gut-
dünken vorangehen sollen ; es fehlt dann der freudige
Sdh'wung, die frische, fröhliche Unternehm'ungslust. Leicht
gewöhnt man sich so an ein gewisses stumpfes' Sich-
gehenlassen. Man kann das' ja bei ganzen Völkern be-
obaebten. In Familien, wo es hierin fehlt, werden die
Kinder schwer die nötige Selbständigkeit lernen.

Selbst lim gewöhnlichen Verkehr können wir an-
dem oft eine grosse Freude machen, wenn wir ihre
Dienstfertigkeit etwas! iin Anspruch nehmen, natürlich
nicht aus Bequemlichkeit oder Anmas'sung, sondern mit
einer liebenswürdigen Bescheidenheit, 'mit einer gewissen)
demütigen "Unterwerfung unter die Geschicklichkeit und
das Können des, andern. Sich! selbst alles; besorgen wol-
len, von niemand abhängig sein wollen, kann ebens'o-
gut unbändigem Stolze als tiefer Demut entspringen.

Gott der Herr, dessen unendliche! yoUkblmimenheitt
uns in allem als leuchtendes! Ideal vorschweben ynuss,
gibt uns auch hier das; herrlichste Beispiel. Er gebraucht
in weitestem' Masse die zweite Ursache. Bei der so
unendlich verwickelten 'Weltregierung, welche Milliarden
von; Einzelhandlungen zu einem' einzigen Ziele zusammen-
fasst und ordnet, hält er sich scheinbar ganz abseits,
ist geradezu verborgen, unsichtbar, slo dass die Toren
meinen, es gebe überhaupt keinen Gott. Und doch hält
er alles in seiner starken Hand, und doCh' „ist er nicht
ferne von einem jeden aus; uns'; denn jn ihm leben wir,
bewegen wir uns' und 'sind wir" (Apg. 17, 27—28).

Nach seinem Beispiel wird der kluge Vorgesetzte,
wohl die Arbeit 'sorgfältig lordnen und, verteilen, alles)
im' Auge behalten lundi beobachten, zur rechten Zeit an-
regen, aufmuntern, loben und tadeln, dabei aber selbst
möglichst im Hintergrund bleiben, sich'si nicht verdries-
sen lassen, wenn man' von' i'h|m| kaum! spricht. Ihm ge-
nügt es, dasS etwas geschieht und da's's' Gott es weiss.,

Bei der Priesternot, welche zu befürchten ist, wird
es 'doppelt wichtig sein, 'sich auch' für die Seelsorge
tüchtige Helfer auszusuchen; oder heranzubilden. Vin-
zenzverein, Kongregation,, Dritter Orden, usw. können
da gute Dienste leisten. Bait Ii a s a r VV i h e 1 m.



Manuale Theologiae Moralis
von Univ. Prof. Dom. Prümmer O. P.*)

(Allgemeine Besprechung, nebst einer speziellen kritischen
Behandlung der Tugend der Gerechtigkeit.)

Der heilige Thomas wollte jiicht modern er-
elcheinen. Im Glauben an die Veritas; perennis
Siaimmelte er "die verschiedenen Quellen der Wis-
senschaft und stellte sie einheitlich dar. Sio hat
er ein Praichtwerk wissenschaftlicher Theologie
(geschaffen, das unvergänglich ist. Zum Schönsten in
(seinem herrlichen System' gehört die (Behandlung der
Mioraltheoloigie. Als 'Genie und 'Heiliger hat er die
Wahrheit gleichsam geschaut und in einer solchen Tiefe
und Einfachheit zur Darstellung gebracht, dass die
Vertreter katholischer Wissenschaft aller Jahrhunderte!
bei ihm unerschöpfliche Schätze des' Wissens- finden
können. So rechtfertigt sich von 'selbst die Absicht
Prof. Plummers, in seiner einheitlichen Darstellung der
Moraltheologie sich möglichst an die Doktrin und Ein-
teilung des grossen Lehrmeisters der Jahrhunderte an-
zUiSchliessen.

Prof. Prümmer nimlmf als Grundlage der Einteilung,
(nicht die Gebote, sondern die Tugenden. Dadurch
führt er die Leser viel besser in; das Wesen der Moral
ein. Moral ist tugendhaftes Leben. Die meisten Hand-
hingen sind geboten, weil gut (und tugendhaft. Urn
die Moral in ihrem vernünftigen, naturgemässen Auf-
bau zu erforschen, mus'sl m'an (somit Vor allem die Tu-
gend und Güte ergründen und nicht ;in erster Linie)
das Gebot. So erscheinen dann (die Gebote nicht als'
etwas Aeusseres (oder gar Tyrannisches, sondern alsi
der vernünftige Ausdruck der natürlichen Vollkommen-
'heit, Harmonie und Schönheit. Damit ist auch der
Einteilung der Tugend entsprechend der innere Aufbaru
und die harmonische Gliederung der Moraltheologie
gegeben. Vielen modernen Morallehrbüchern fehlt
dieser Charakterzug und sie präsentieren sich eher als
eine grosse Sammlung von nebeneinander gereihten Ge-
boten, Dekreten und Erklärungen nebst den kasuisti-
ischen Untersuchungen über die jeweiligen Uebertre-
Hungen. Man hoffte auf (diesem Wege der praktischen
Seelsorge mehr Rechnung zu tragen und die Studenten
besser für die Beichtstuhlpraxis vorzubereiten. Die prie-
isterliche Tätigkeit musis jedoch vor allem! suchen, das)
Volk zum tugendhaften Leben zu führen, darauf hirü
müssen Predigt, Christenlehre und Ermahnung und Be-
lehrung gerichtet sein. Daher muss der Priester selbst
vor allem die Tugend kennen lernen, uml sie dem)
Volk lieb und teuer zu machen. Inf Vollicht der Tu-*
gend erkennen Priester und Volk (viel leichter die Bos-
heit und Hässlichkeit der Sünde. Der Unterricht der
Theologiestudenten ist potenzierte Seelsorge. Das
Lehrbuch P r ü m m e r s wird in seiner g r ü n d-
liehen Behandlung des Tugendleben S den
(Studierenden einen hohen idealen Be-
griff über die katholische Moral beibrin-
gen. Das ist sein H a u p t v e r d i e n s t. Daneben
seien noch erwähnt die überall gefühlte juristische Klar-
heit und Schärfe in der Darstellung, die weitgehendiei
Berücksichtigung moderner Probleme und der neuen
Zivilgesetzbücher und eine klare, dem Leben, entspre-
chende Würdigung der Streitfragen.

Als Kritiker bedauern wir nur, das® Prof. Prümmer
nicht noch mehr dem innern Aufbau der Sum'ma theo-
logica gefolgt ist. Gleich zu Anfang vermissen wir eine:

') Manuale Theologiae Moralis secundum prineipia
S. Thomae Aquinatis in usum scholarum edidit D o m i n i c u s
M. Prümmer O. Pr. Prof. in Universitate Friburgi Helvatiorum.
(Freiburg, Herder 1915.)

ausführlichere Behandlung der Fundamentalfrage de
Fine. Der Traktat de C o n si c i e n t i a wäre bessert
in Verbindung mit der Gewissenstugend „Klugheit"
behandelt worden. Dadurch hätte sich wohl die Klug-
heit als das „Morals'ystem" des 'hl. Thomas herausge-
bildet. Prof. Prümmer sucht mit Hilfe verschiedenster
reflexer Prinzipien, die er auf 'das |P r i n c i p i um p r a e-

slumptionis zurückführt (I S. 198) jden Zweifel zu

lösen und zu einem sichern (Gewissen zu gelangen.
Wir wollen hier die grosse Streitfrage nicht näher be-

rühren. Der Lösungsversuch Priimmers scheint Uns eher
dem Charakter der Jurisprudenz als' 'dem' der Moral-
theologie zu entsprechen. Die'Leidenschaften sind

für das moralische Leben von 'grösster Bedeutung und
dem entsprechend sollten sie im 'Lehrbuch auch einge-
hender behandelt werden. Der Obertitel „Feinde dies

Voluntarium" ist doch viel 'zu eng für eine richtige Wiir-
digung der Leidenschaften. Aus den loben erwähnten
Gründen dürfte es Vorteilhafter sein, die Lehre über
die Sünde erst nach der allgemeinen Tugendlehre zu

behandeln, und Idie Hauptsünden in der speziellen
Moraltheologie und zwar als Gegens'atz bei den ent-

sprechenden Tugenden zu erörtern. Um jedoch nicht

nur bei einer allgemeinen Kritik 'zu verweilen, wollen
wir eine Frage herausheben und die Behandlung der

Tugend der Gerechtigkeit noch spezieller betrachten,

Im Traktate de Jus tit La, der den Grossteil des

Zweiten Bandes des Lehrbuches' beansprucht, hätte ein,'

engerer Anschluss an den hl. Thomas Vor allem eine

bessere Einteilung 'und dann auch die Lösung verschie-

dener Probleme ermöglicht. Prof. Prümmer legt seiner,

Einteilung des Rechtes die subjektive Befähigung (jus

i'subjectivum activum) ziu Grunde (S. 2). Nach Thomas

kommt jedoch der ipsa res 'justa in erster Linie der Be-

griff Recht oder Jus zu (2', 2 q 5,7: a 1 'ad 1). Dieser Be-

griff würde sich auch besser für die Einteilung eignen

und folgende Verwechslung wäre wohl ausgeschlossen

gewesen. Das Jus! in re loder das dingliche Recht ,i|den-

tifiziert Prof. Prümmer mit (dem! Dominium (S. 4). Seite

8 ff. identifiziert er jedoch das Dominium' mit dem Juä

schlechthin. Dadurch wird jedoch 'das Dominium' (Jus)

über die Güter des Leibes und jder Seele (S. 8) und

über den guten Ruf (S. 9) und das Recht gegenüber
einem Mitmenschen (S. 11) zum! (dinglichen ReCht. Oanrt

der Natur der Sache entsprechend, unterscheidet dage-

gen der hl. Thomas (2, 2 q 61 a 3 vgl. 2, 2 q 58 a 10)

ein dreifaches Recht, das' dem Mens'chen z'uk'om'mt:

Jus rerum (Sachenrecht), Jus personarum oder Person-

îjchkeitsrecht, wozu u. a. 'das Recht auf die Güter des

Leibes und der Seele zu rechnen (ist, und das' Jte'

operum oder das Recht (auf die Leistung des! Mitm'en-

.sehen, —
Justitia oeconomica.

Eine Tugend, die Prof. Prümmer nicht entwickelt,

die jedoch sehr grosse Bedeutung hat für das praktische

Leben, zumal in unserer Zeit, ist die J u s't i t i a o e co<

;n 'O m i c a (2, 2 q 58 a 7 ad 3), welche sich auf das

häusliche Recht bezieht. Schon die Tatsache, dass

der hl. Thomas in seiner grundlegenden Abhandlung

über 'das Recht in 'der ersten Fraget über die Gerechtig-

keit (2, 2 q 57 a 4), das häusliche Recht als etwas

ganz Eigenartiges und Selbständiges hervorhebt, he-

weist, dass es von besonderer Bedeutung sein muss.

Entsprechend der vierfachen Ordnung im Staat teil

Thomas das Rechtsgesetz und somit auch das- Recm

in vier verschiedene Gruppen ein (1, 2 q 104 a, u
1, 2 q 105). An erster Stelle steht 'das' Fürstenrecn

(öffentliches Recht), dann kommt das Recht der

ger untereinander (bürgerliches Recht). An dritter Steh

erwähnt Thomas das Recht zwischen den Gliedern P®

Volkes und den Fremden. Durch dies'es' F rem-
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d e n r echt trennt er aber das an vierte r,

Stelle stehende häusliche Recht vom Z i -
v i Ire c h t. Thomas kennt wiederum ein dreifachesl
häusliches Recht, weil es drei Stufen von Lebensgemein-
Schaft (doimestica conversätio) igibt (1, 2 q 104 a 4 u,,
q 105 a 5).

Häusliches Recht zwischen Gatte und Gattin.
Infolge des Ehevertrages' treten Mann !und

Frau in solche Lebensgemeinschaft, dass, wie
der Apostel Eph. 5, 28 isagt, der Mann die Frau lieben,
muss wie seinen eigenen Leib, er muss als Haupt der
Frau (5, 23) für sich und für dje "Frau (sorgen. Die Frau
ist ein Teil von ihm (aliquid viri, 2, 2 q 58 a 7 ad
3; q 57 a 4). Das Haupt muss von Naturl
aus für die Glieder, das' Ganze für den
Teil sorg ein. Das Ganze mus's entsprechend denn
Wohle des Ganzen und dem Wohle des Teiles sorgen.
Der Teil ist jedoch hier ein Mensch, eine Person. Des-
halb muss der Mann menschenwürdig Und standesge-
mäss für seine Gattin sorgen. Er mus's' sorgen, dass!
sie ihre Rechte und Pflichten 'auswirken kann, und wo!
sie wegen der Lebensgemeinschaft mit dem Manne ges
schwächt ist, muss er sorgend lin die Lücke treten.,
Zwischen Mann und Frau machen 'sich wegen dieser
Lebensgemeinschaft die Rechte in ganz landerer Gestalt
geltend als zwischen Bürgern. Es: "ist eben häusliches
Recht. Was Prof. Prümmer (S. 13 ff.) über das' Domi-
nium conjugum sagt, gehört zluim häuslichen Recht und
erhält erst dort seine Volle Erklärung. Sehr lehrreich
und interessant sind die Darbietungen Prümmers über
die Güterrechtssysteme der Ehegatten der verschie-
denen Länder. In Bezug auf 'die schweizerische Gesetz-:
gebung ist hervorzuheben, -däs's es (nur drei Güterrechts-
système der Ehegatten gibt, wobei die Conjunctio bo-
nor'um (Güterverbindung') als ordentlicher Güterstand
besteht, wenn nicht vertraglich Gütergemeinschaft oder'
Gütertrennung vereinbart wird. Aus der Natur des haus-
liehen Rechtes ergibt sich s'ofort, dass' die Gütertren-
nung nicht der innigen Lebensgemeinschaft entspricht.
Prof. Prümmer erweckt (S. 23, 'Nr. 25; 1, 2) den Ein-
druck, als existiere neben diesen 'drei Systemen noch
ein viertes System der unio (bonorum als Normals'ystelm.
Ebenso gehört das' Meiste, was Prof, Prümmer (S. 456
ff.) unter der Pietät einreiht, zu den verschiedenjen
Gruppen des häuslichen Rechtes, z. B. der Mann muss
der Frau für Wohnung, Nahrung und Kleidung sorgen,
nicht aus Pietät, sondern aus häuslicher Gerechtig-:
keit. Den Grundgedanken des häuslichen Rechtes'
berührt Prof. Prümmer öfters, indem er sich' auf die
Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau beruft,
aber er hat dieses eigenartige Recht nicht einheitlich
durchgearbeitet und dargestellt.

Häusliches Recht zwischen Vater und Sohn.

Infolge der natürlichen Zeugung tritt der
Sohn 'mit dem Vater in die innigste Le-
b en s g em e i n s c h a f t, er ist aliquid patris quia
q'uodamjmodo est pars' ejus (2, 2 q 57 a 4). Deshalb
muss der Vater im'- weitesten Grade für den Sohn,

sorgen. Vor allem' musis er dafür sorgen, dass die Per-
sönlichkeitsrechte des Sohnes realisiert werden. Er muss,
also den Sohn ernähren, kleiden, schützen, leiblich und
seelisch erziehen, ausbilden, ihn imm'er mehr verselb-
ständigen und die nötigen Mittel zur Verfügung stellen,
damit der Sohn immer Im'eh'r selbst seine Persönlichkeits-
rechte wahren und ausüben kann. Weil der Erzeuger
erzieht und 'sorgt, darum wird er erst im' Vollsinn des:

Wortes „Vater" (2, 2 q 102 a 1). Für all die Wohl-
taten, die der Sohn empfängt, und die er nie mehr
^equivalent zurückerstatten kann, schuldet der Sohn

dem Vater Pietät (2, 2 q 101 a 1). Hieher, näm-
lieh zum 'häuslichen. Recht gehört der Traktat Prümmers'
über das Dominium' filiorum! familias (S. 25—33). Aus
dem eigenartigen Charakter des häuslichen Rechts' (jus
paternum), das zwischen Vater und Sohn besteht, die
nicht völlig von einander getrennt 'sind, fliesst die Er-
klärung der Tatsache, dass' im 'allgemeinen Verletzungen
der Persönlichkeitsrechte der Persona conjuneta schlim-
mer sind als inter cives, weil nicht nur die Aequalitas,
sondern die Identitas gestört wird. Verletzungen der
dinglichen Rechte dagegen sind (im allgemeinen weni-
ger schlimm, weil ja die Güter schön der Natur der
Sache nach nicht nur dem Ganzen, sondern auch' dem'
Teile dienen müssen (vgl. Prümmer: S. 76—78). Nicht
ex Pietate schulden die Eltern den Kindern Liebe unci
körperliche und geistige Erziehung (Prümmer: S. 452
bis 455), sondern aus häuslicher Gerechtigkeit, um die
Persönlichkeitsrechte der Kinder zu realisieren. Die
Grundidee des häuslichen Rechts wird V!on Prof. Prümm'er
wiederum richtig berührt, indem' er 'sägt (S. 452) : Fi-
lius est pro patre quasi; ialter ego, cum sit de ejuis sub-
stantia genitus; ,ac pröinde fpater debet etiam diligêre
filium suum' sieüt se ipsu'm'. D r. Oskar Renz.

(Schl'uss folgt.)

Klerus und Soziales.
Katholisch sein, Ghrist sein sozial sein. Denn

der Mensch ist von Natur aus' ein Animal sociale ; und
das Christentum' iist in seinem innersten Wesen sozial
veranlagt und muss 'sich in seinem überzeugten Bekenner
naturnotwendig sozial auswirken. Und die katholische
Kirche ist in 'ihrer ganzen Heilsökonomie wie in der
Hierarchie eine durchaus soziale Anstalt.

Kann da der Priester, der Vertreter von Kirche und
Christentum von berufslwegen anders' sein als, sozial

In der Woche nach dem Weissen Sonntag hielt
HH. Dr. Scheiwiler, Zentralpräses der christlich-sozialen
Organisationen der Schweiz, im Seminar in Luzern einen
zweitägigen sozialen Kurs' für Priester. Die Genesis der
christlich-sozialen Bewegung in der Schweiz, dasl Ver*-
hältnis von Arbeiter-, und Gesellen-, Männer-, Jünglings-
vereinen, Arbeiterinnenvereinen und Kongregationen, Ge-
werkschaften und alle einschlägige Materie wurde vom'
erfahrenen und beredten Kursleiter in klarer, bündiger
Weise besprochen und in folgender ungezwungener Dis-
kussion erörtert.

Sowohl für erfahrene und seit langem' praktisch tätige
Arbeiter- und Arbeiterinnenpräses', wie für vorsichtig
tastende Anfänger, war in den Vorträgen' und jn der;
Diskussion eine Fülle von Aufklärung und Anregung
geboten. Und besonders der nicht etwa: aus' jugendlicheii
Unerfahrenheit, 'sondern aus 'vieljähriger, reich gesegneter
Vereinsarbeit 'herausgewachsene und daher wohl fundierte
Optimismus des Arbeiterpfarrers von St. Otbm;ar, wirkte
als wohltuender, ermunternder Einschlag für diesen und
jenen Arbeiterpräses, der mit 'weniger Erfolg arbeitet;.

Man hätte nun erwarten dürfen, dass' speziell aus
dem Kanton Luzern der Klerus die seltene Gelegenheit
reichlich benützt hätte, üm sich von solch bewährtem!
Führer leicht in die schwierigen und komplizierten so-
zialen Fragen und in die Tätigkeit eines' Vereinspräses
einführen zu lassen. Zudem! war die Wjochq günstig
gewählt. Der vielbeschäftigte Zentralpräses' und Stadt-
pfiarrer, 'die abgearbeitete Pfarrgeistlichkeit der Stadt
und der Industrieorte um 'Luzern fand Zeit, aUch einige
wenige jüngere Pfarrer vomi Gäir und der Innerschweiz'
und vom Kanton Siolothurn hatten Zeit und Interesse.)

Mit Bedauern vermisste man die markanten Ge-t
stalten des Landklerus, vermisste man -die Spitzen der
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kantonalen Priesterkonferenz — jais lob die sozialen Fra-
gen, die an allen Ecken brennen und die zu löschen, zu
lösen sie 'mitberufen, sie nicht interessierten! Als ob!

es nicht auch für den Luzernerklerusi selbst auch eine
soziale Frage gäbe!

Im Artikel „ Com,m un ican tes" (Nr. Î5) ist einem
regeren Austausch der iSeelsorgserfahrungen das Wort
geredet worden : hier war Gelegenheit geboten, Er-
fahrungen auszutauschen und vom reich besetzten Tische
zu geniessen — aber die geladenen Gäste erschien en
nic'ht (Luk. 14, 16—19). H.

t

Bitte des Bischofs.
Im verflossenen Jahre ist eine grosse Zahl iaus->

ländischer Kinder, welche infolge des' Krieges'' in ihren
Familien nicht genügend ernährt werden konnten, jn
verschiedenen Orten unseres Landes für einige Wochen
untergebracht worden. Schweizerluft, Schweizermilch und
Schweizergastfreundlichkeit haben den Kindern wohl ge-
tan und diese konnten nun gekräftigt nach Hause zjü-
rückkeh'ren.

Nun' sind bei uns Mangel an Lebensmitteln und eine
bisher ungewohnte Teuerung eingetreten, so dass viel-
fach selbst besser gestellte Leute, namentlich in Städten:
und Industrieorten, mit Nahrungssorgen zu kämpfen ha-
ben. Darunter leiden besonders die Kinder.

Darum ist vqp gutdenkender Seite ein Werk „zur
Unterbringung notleidender und erholungsbedürftiger
Schweizerkinder" ins Leben gerufen worden. Dasselbe
hat seine Zentralstelle in Basel, Präsident ist Herr Dr.
Hans Bächtold. Die Charitas-Sektion des schweizerischen
katholischen Volksvereins' (Präsident Herr Dr. F. J.
Bühler in Luzern) hat in Luzern eine Zweigstelle 1er-

richtet, deren Sekretariat von Frl. Luise von Moos, Ka-
sernenplatz, versehen wird.

Wir stehen nicht an, dieses schöne Werk unserni
Bistumsangehörigen angelegentlich zu empfehlen, den
einen zur Verabreichung von Geldbeiträgen, den andern,
namentlich den Landbewohnern, die eher noch im Be-
sitze von Lebensmitteln sind, zur Aufnahme von Kindern
für etwa 4 bis 6 Wochen. Wir ersuchen die hochw.
Flerren Pfarrer, das gute Werk, nach' Gutfinden von der
Kanzel, zu empfehlen und die Namen katholischer Fa-
milieu, die geneigt wären, Kinder unentgeltlich oder
gegen massige Entschädigung aufzunehmen, sodann auch
die Namen der Familien mit notleidenden oder er-
holungsbedürftigen Kindern, sowie die eingehenden Bei-
träge an das obgenannte Sekretariat einzusenden, und
erinnern an das Wort des göttlichen Kind er freundes :

„Wer eines dieser Kinder in meinem Namen aufnimmt,
der nimmt mich auf" (Matth. 18, 5).

Rezensionen.
Jubiläumsschrift von P. Franz Suarez.

P. Franz Suarez S. J,: Gedenkblätter zu
seinem d r ei h u n d e r t j ä h r ig e n Todestag. Bei-
träge zur Philosophie des P. Suarez von K. Six S. J.
—• Dr. M. Grabmann — P. Hatheyer S. J. — A. Inauen
S. J. — J. Biederlack S. J. In diesen Gedenkblättern
wjrd ein gedrängtes Bild der Philosophie — der Theo-
logie — der Aszetik — und der Soziologie des P. Sua-
rez dargeboten — auf- dem Hintergrund einer Beschrei-
bung seiner Eigenart -und seiner wissenschaftlichen Me-
thode. Die Gabe ist wertvoll in allen ihren Aufsätzen.
Sie weist den Sieg einer philosophia perennis nach und
zugleich den Fortschritt und die Sonderart der christ-

liehen philosophischen Arbeit. Im gegenwärtigen Welt-
krieg ist die Abhandlung über die Völkerrechts-
lehre des /Suarez von ganz besonderem: Interesse,
dargestellt durch den (Soziologen P. j. Biederlack
(S. 154—169). A.M.

Asketische Erziehung im Vater unser u. Ave Maria.

Gedanken über katholisches: Gebets-
leben von Dr. Niki aus Gihr. Freiburg, Herder.

Der gelehrte, greise Subregens am Priesterseminaf
zu St. Peter im Schwarzwalcl h;a]t — so verkündet er
selber — sein letztes Werk geschrieben. Dies' Buch ist
also sein Schwanengesang. Und wahrlich : schöner, er-
hebender hätte Gihr sein gesegnetes schriftstellerisches
Wirken nicht abschliessen können, als mit dieser lierr-
liehen Erklärung des Vaterunsers und des Ave Marias.
Was er in der Hl. Schrift und! in den Kirchenväterin,
in der Lehre der Kirche 'und in den Schriften der Mysti-
ker gelesen hat, und was er bei Seinen lieben Dichtern
alter und neuer Zeit über diese zwei schönsten kathol'i-
sehen Gebete fand, das hat er emsig zusammengetragen,
und er hat viel, recht viel von seiner eigenen gott-
seligen Priesterseele dazu getan. Das Buch wird den
alten Freunden Gihrs eine neue Freude sein. Möge es

ihm aber auch neue Freunde werben! L. R.

Aktuelles.

Moderne Jugendpflege. Kurze Orientierung
über die gegenwärtigen Jugendpflegeprobleme und den

heutigen Stand der Jugendorganisation in Deutschland.
Von Dr. Bernhard Jauch, Diözesanpräses in Freiburg
i. Br. Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage. Gr.
8° 299 Seiten. Freiburg i. B. 1915, Herder.

Im weiten folgewichtigen Gebiet der öffentlichen
und privaten Wohlfahrtspflege nimmt die Jugend-
pflege einen ersten Platz ein. Vorliegende neue; Auflage
der „Modernen Jugendpflege" — die wie jene von
1912 als Generalbericht und Uebersicht über den gegen-
wärtigen Stand der Jugendorganisation in Deutschland
gedacht ist — will unter besonderer Berücksichtigung der

Erzdiözese Freiburg Stellung nehmen zu den vordersten
Problemen der Jugendpflege. Im ersten und zweiten
Teil gelangt die katholische Jugendpflege in ihrem in-

nern Aufbau, ihrer Arbeitsweise, ihren Zielen und Er-

folgen zu systematisch-anschaulicher Darstellung. Im drit-
ten Teil gibt das Werk eine allgemeine Rundschau über
alle bedeutenderen Jugendpflegevereinigungen und -be-

strebungen der Gegenwart : der konfessionellen, wie so-

zialen und staatlichen. Ein vaterländisch und religiös
durchwehtes Buch, das sich als zeitgemässes Handbuch
den 'Vereinsvorständen und Helfern in Jugendvereinen
empfiehlt. Die mannigfachen Literaturangaben für Jüng-
linge 'und Jugendbildner sind besonders zu begrüssen.
Im Anhange finden sich ein Musterformular eines Mo-

natsprogrammes und eine übersichtliche Statistik der kath.

Jugendvereine der freiburgischen Erzdiözese. Fidelis.

Aszetisches.

La Sainte Messe, et les écrits de la Ser-
vante de Dieu, Mère Marie de Jésus, fon-

datrice de la Société des Filles du Coeur de Jésus;
commentaire du saint Sacrifice, par le R. P. Dom Eu-

gène Vandeur, de l'Ordre de saint Benoît. Kl. 8" 148

Seiten. — Tornai und Paris, Etablissements Caster-

man, S. A.

Ein anerkennendes Schreiben des Kardinals Mer-
cier von Mecheln zur Neuherausgabe und ein kurzes
Lebensbild und Einführung in den Geist ihres Institutes
der ehrw. Mutter Maria von Jesus, Stifterin der Töch-
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ter vom Herzen Jesu (kanonisch errichtet 1872 zu Me-
cheln; eine Niederlassung derselben besteht in Schwyz)
eröffnen das Schriftchen. Es ist vorerst für die eigenen
Mitglieder dieser Kongregation bestimmt, doch dürften
auch Priester und fromme Laien mit Nutzen es lesen.
Auf Grund der Schriften und 'Briefe der Stifterin, die
durch den Herausgeber, P. Eug. Vandeur O. S. B.
mit Erklärungen und Ergänzungen willkommenen Korn-
mentar finden, wird hier die heilige Messe und ihre
Doxologie betrachtet nach dem dreifachen Gedanken :

Das wirkliche Priestertum Jesu und seiner Priester,
das mystische Priestertum der Gläubigen und das Ehren-
Priestertum Mariens im Opfer der hl. Messe. Vollen-
dete und stete Opfergesinnung und Selbsthingabe in
Vereinigung mit dem Opfer Jesu, mit dem Opfer der
Kirche und mit dem Opfer Märiens, das ist der beson-
dere Geist, der das Institut der Dienerin Gottes be-
seelt und der auch in dieser Schrift in ausgezeichneter
Weise sich abhebt und zur'Nachbildung einladet.

Fidelis.

Oensingen 24.20, München-
Aadorf 61, Münster (Stifts-

Zwingen 17.85, Kirchdorf 60,
Roggenburg 7, Grindel 8,

Kirchenamtlicher Anzeiger
für das Bistum Basel.

Bei der bischöflichen Kanzlei sind eingegangen :

1. Für B i s t il m s b e d ii r f n i s s e : Leuggern Fr. 45, Göslikon
12.50, Trimbach 10.10, Bichelsee 35.

2. Für das hl. Land: Selzach Fr. 12,
stein 19.50, Dornach 15, Dietwil 24,
kirche) 125, Biberist 20, Soyhières
St Pelagiberg 18.50, Bichelsee 20,
Meggen 24, Neuheim 19, Hildisriedetj 40, Rodersdorf 9.10,
Les Pommerats 12, Flermetschwil 8.50, Uthusen 43, Richenthal
21.30, Berikon 57, Tobel 47, Romanshorn 53, Lommis 30,
Luzern (Sentikirche) 36, Mettau 49.40, Basel (Marienkirche) 124,
Ballwil 25, Neuenkirch .20, Rain 25.50.

3. Für den Peterspfennig: Kirchdorf Fr. 25.
4. Für die Sklaven mission: Rain Fr. 37.
5. Für das Seminar: Biberist Fr. 65, St. Pelagiberg 20, Bichel-

see 35, Les Pommerats 8, Neuenkirch 20.

Gilt als Qüittüng.
Solothurn, den 15. April 1918.

Die bischöfliche Kanzlei.

Tarif pr. einspaltige Nonpareille Zeile oder deren Raum :

Ganzjährige Inserate: 12 Cts.
Halb* „ : 14 „• Beziehungsweise 26 mal.

Vierteljähr. Inserate * : 19 Cts.
Einzelne „ : 24 „* Beziehungsweise 13 mal.

Inserate
Tarif für Reklamen: Fr. 1.10 pro Zeile

„ P^i bedeutenden Aufträgen Rabatt.

spätestens Dienstetgr morgrens.
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II §BT" Soeben erfdjienen "9fg 8

1 Censurae lafae senfentiae
codicis iuris canonici
Confessariorum usui adapta« a 8

Dr. P. Hieronymo Rebischer, 0. S. B.
ITlif Kopfleiste und Schlussoignette, 40 Seiten.

Preis broschiert 30 Cts.
lei Bezug von mehreren Exemplaren Partiebegünstigung nach Vereinbarung.

Zu den Dingen, die im neuen Gesetzbuch der Kirche, Codex iuris
canonici, nicht unerhebliche Renderungen erfahren haben, gehören auch
die Zensuren, indem bisherige ausgeschaltet oder doch in anderer Gestalt
wieder aufgenommen, neue eingeführt wurden. Wenigstens die Censurae
lafae senfentiae muss jedoch ein jeder ßeichtuater notwendig kennen. Da
nun uorstehendes Schriftchen diese Zensuren, wie sie im Codex iurs canonici
enthalten sind, in übersichtlicher Zusammenstellung genau wiedergibt, so
bildet es für die ßeichtuater ein unentbehrliches Hilfsmittel, so long sie
nicht einen ganzen Codex iuris canonici besitzen oder sonstwie zuoerlässig
oder hinreichend unterrichtet sind, und selbst dann werden sie lieber zu
dem kleinen Schriftchen greifen, als die grossen ßiieher nachschlagen, um
bei auftauchenden Zweifeln sich rasch den nötigen Rat zu holen. Den Zen-
suren sind überdies aus demselben Codex iuris canonici die allgemeinen
Bestimmungen beigegeben darüber, was zu einer Zensur erforderlich, wer
daoon lossprechen kann, und wie losgesprochen werden soll, was das
Schriftchen noch brauchbarer und wertooller macht. Jh 6356 ß

Verlaqsanstalt Benziger & Go. A. - G., Einsiedels Waldshut,
Köln a. Rh-, Strassburg i. E. — Durch alle Buchhandlungen.
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I® ist das vom Papst angeordnete Gebet in den Act. S.

B Sed. veröffentlicht. Bischöflich approbierte Uebersetzung.
Zu beziehen durch das „Basler Volksblatt",

Basel. Petersgasse 34. Postcheck V 1378.

50 Stück 90 Cts. 200 Stück Fr. 3.20
Portofreiooooœooooooœocjœooooo oocxxoooooooocxxxxxxaooo
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Gabel-Kloster Liqnenr
Liquor saluber et aromaticus

aus 14 Alpenkräutern hergestellt. Wohlschmeckend
als Genussmittel, heilwirkend bei Magenstörungen und Appetit-
losigkeit. 1 und 1/2 Liter-Flaschen zu Fr. 5.— oder Fr. 2.80.

Versand direkt vom Kloster. Alieinverkaufsrecht :
J. Hegglin, Sehwandegg, Menzingen. I

Höchst prämierte
'J

Wachskerzenjabrik und Wachsbleiche
empfiehlt sich für reelle, vorzügliche Bedienung in :

Bienenwachskerzen garantiert rein
Wachskerzen garantiert liturgisch
Wachskerzen prima und Komposition

Stearinkerzen, Weihrauch, Rauchfass-
kohlen, Ewiglichtdochte u. Anzündwachs.

Abwachs wird jederzeit angenommen.

*************************
Sfellegesuch. ine aufrichtige

Tochter
in den besten Jahren, welche mehrere
Jahre einen Pfarrhaushalt selbständig
führte, wünscht wiederum eine solche
Stelle für sofort oder später. Geht euent.
auch zur Rushilfe. V

Weihrauch
IinKörnern,

reinkörnig, pulve-1
risiert, lein präpariert, p. Kg. I
v. Fr. 3,— b. Fr. 3. empfiehlt|

Anton Achermann,
Stiftssakristan, Luzern.

T.E. Hagen:
Die christliche Jungfrau.

P. S f e p h a n Barl o c heï :

Leitstern für Eheleute.
Pfarrer Wjdmer:

Der kath. Bauer.
Elternsegen.

): Stuber :

Jünglingsfreund.
• S. Stillgen: :

Der Vater.,
Eberle & Rickenbach, Einsiedeln.

HIESSWEIN
stets prima Qualitäten

J. Fuchs-Weiss, Zug.
beeidigter Messweinlieferant.

von P. Ansgar Poelimann, Feldgeistl.
Die Stellung der Glasmalerei
im Bauprogramm der Zukunft
Preis Fr. 2.— Zu beziehen durch die
Glasmalerei Winterthur.(Einlehrreiches
Handbuch über d. Wesen der Glasma-
lerei u. die Forderungen unserer Tage.)

CITROVIN
^ESSIGf'W

I SCHWEIZ. CITROVINFABRIK ZOFINGEN I

Sautier & Cie.
in Luzern

Kapellplatz lO — Erlacherhof
empfehlen sich für alle ins Bankfach

einschlagenden Geschäfte.

liefern billigst
Räber & Gie.



[Pfarrer Widmers:
| Standesbücher j
j ausgezeichnet durch ein papstliches ;
; Schreiben u. blschöfi. Empfehlungen J

: Die gläubige Frau f
: Der gläubige Mann f
] Die gläubige Jungfrau :
| Der gläubige Jüngling j
: In herbstlichen Tagen :

Der kathol. Bauersmann :
: Die kathol. Bauersfrau :
: Die kathol. Arbeiterin |

Der Schweizersoldat :
: Le Soldat Suisse i
: Der Aelpler :
{•••••••MMMOSOOOj: Durch all« Buchhandlungen ;

VerlagsanstaltBenziger & Co.A.G.

: Einsiedeln ;
: Watdshut, China. Rh., Strassburgi.E. «

Das IDEAL

aller Gerüste
ist das

Blitz-

Gerüst
(ohne Stangen)

Mietweise Erstellung

kompletter Gerüste

durch die

Sil* Gerüst-

Gesellschaft 11.1

Turm-Gerüst, System „Blitz" (für Uhr und Zilf*ïch VII
Verputz - Reparaturen) Za. 1690 g Steinwiesstrasse 86

I Liie mission im restsaaie g
Grundsätzliche Darlegungen mit einer reichhaltigen Sanim- j?

djv lung uon Gedichten, Ciedern, Schauspielen und Programmen "Ä
•* für ausserkirchliche lllissionsfeiern. (Gehört zur Sammlung
/S „missions-Bibliothek") gr. 8" (ViJJ und 216 S.) 111. 4.50; in

Pappband 1TI. 5.50 dt

1 Die fci i fiilii- und GeinMfa |
a» (ITlissions-Bibliothek) gr. 8" (VIA und 150 S.) m. 3.40; in K-

Pappband m. 4.40

^ Das ersterschienene Buch „Die mission im Çestsaale"

^ mill den ITlissionsfeierlichkeifen ausserhalb der Kirche leichter ^^ ihre hohen Zrnecke sichern. „Die mission im îamilien- und
«g Gemeindeleben" zeigt, mie die Weltmission der Kirche das «V

^ katholische Haus, die Schule u. den Verein beeinflussen kann
und soll. Wer Aufschluss über irgendeine Art der heimischen (L

«g missionsbefätigung sucht, mird sie hier finden. Alle Beuöl- **
kerungsschichfen, jedes Alter und jeder Stand sind berück-

-y sichtigt. Beide Bücher bilden ein Ganzes, das die gesamte (L
«g missionsarbeit d. Heimat in ihrer Ausgestaltungsfähigkeit dar- «v

stellt. Sie sind das Handbuch der praktischen ITlissiönshilfe.

^ Verlag won Herder zu Freiburg i. Br.
^ Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. ^

Albert Schilter, Einsiedeln
vormals Schilter & Co.

Fabrikation von elektrischen Kränzen für
Altäre und Statuen — Elektrische Krön-

und Ewiglicht-Leuchter.
Kataloge und Kostenvoranschläge gratis.

Bitte Bei event. Anfragen und Aufträgen an die Firma
Albert Schilter zu adressieren.
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Fraefel & Co., St. Gallen
Anstalt für kirchliche Kun-t — Gegründet 1883

empfehlen sieh zur Lieferung von

Paramenten und Fahnen
iii!iiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii;iiiiiiiiiiiiiiiiL'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiy[iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

in solider und stilgerechter Ausführung zu vorteilhaften Preisen.

Besteingerichtete Stickerei- und Zeichnungsateliers.
Reiche Auswahl eigener Paramentenstoffe

in vorzüglicher Qualität (Schweizer-Fabrikat).
Kunstgerechte Restauration alter Paramente.
Ferner alle kirchl. Gefässe, Metallgeräte, Statuen,
Krippen, Kreuzwegstationen, Teppiche etc. etc.

Offerten, Kataloge und Ansiohtsendungen auf Wun8ch zu Diensten.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

KÜRER & C* in Wil stùîi«

Eine schöne Auswahl unserer Kirchenparamente
liegt bei Herrn Anton Achermann, Stiftssakristan in
Luzern zur Besichtigung auf und kann zu unseren Original-
preisen auch dort bezogen werden.

Rnstalt für kirchl. Kunst
empfehlen sich für Lieferung
ihrer solid und kunstgerecht in
eigenen Ateliers hergestellten

Paramente
und Fahnen

wie auch aller kirchlichen Qe-
fässe, Metallgeräte etc.

Offerten, Kataloge u. Muster
stehen kostenlos zur Verfügung.

Kelche

Monstranzen

Leuchter

Lampen

Statuen

(äemälde

Stationen

Casein

Stolen

Pluviale

Spitzen

Teppiche

Blumen

Reparaturen


	

